
UNTER ANDEREM IN DIESER AUSGABE:
2. Rüstorfer Gesunde Gemeinde Lauf
Rüstorfer Fitmarsch
Gemeinderats,- Bürgermeister,- und Landtagswahl 2021

AUS MEINER GEMEINDE September 2021

Gemeinderats,- Bürgermeister,- und Landtagswahl

Amtliche Mitteilung der Gemeinde Rüstorf, zugestellt durch Post.at

Am 26.  September 2021 findet die Gemeinderats,- Bürgermeister,- und Landtagswahl  
statt. Bitte nehmen Sie unbedingt einen amtlichen Lichtbildausweis (Führerschein, 
Pass,..) mit. 
Nähere Informationen zur Wahl finden Sie auf der letzten Seite!
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Gemeinderats,- Bürgermeister,- und Landtagswahl am 26. September 2021

Am 26.  September f indet die Gemeinde-
r a t s , -  B ü r g e r m e i s t e r, -  u n d  L a n d t a g s - 
wahl statt. Die Gemeinde Rüstorf ist dabei in drei 
Wahlsprengel eingeteilt.
 

A u s  o rga n i s ato r i s c h e n  G r ü n d e n  i s t  d e r 
Wahlsprengel 1 (Hof, Kreut, Pfaffenberg, Roith 
und Rüstorf), nunmehr im Foyer der Volksschule 
untergebracht, der Wahlsprengel 2 (Buchleiten, 
Johannisthal, Mitterberg, Mitterbergholz und 
Mühlwang) ist im VAZ zu finden. Der Sprengel 3  
(Ebersäuln, Eglau, Glatzing, Hart, Kaufing und 
Neudorf) wählt wie gewohnt im Gasthof Rensch.
Sie haben in allen drei Wahllokalen einheitlich von 
8:00 bis 14:00 Uhr die Möglichkeit Ihre Stimme 
abzugeben.

Wir haben leider einige negative Rückmeldungen 
über nicht bzw. falsch zugestellte Wähler- 
verständigungen erhalten. Wir entschuldigen uns 
für die damit verbundenen Unannehmlichkeiten, 
müssen aber festhalten, dass die Erstellung der 
Wählverständigungen zentral durch einen Dienstleister 
(Oö. Gemdat) und in weiterer Folge die Zustellung 
durch die Post erfolgt. Die Wählerverständigungen 
erleichtern bzw. beschleunigen am Wahltag den 
Ablauf im Wahllokal.
Sie können Ihr Wahlrecht aber auch ohne die 
Wählerverständigung ausüben! 

Wir bitten Sie – unabhängig davon, ob Sie eine 
Wählverständigung mit sich führen – am Wahltag 
unbedingt einen amtlichen Lichtbildausweis 
mitzubringen, es herrscht Ausweispflicht.
Wir möchten Sie weiters über die Möglichkeit der 
Briefwahl informieren. 

Sie haben die Möglichkeit im Gemeindeamt Rüstorf 
eine Wahlkarte zu beantragen und dadurch Ihre 
Stimme z.B. in Ruhe von daheim aus abzugeben.  
Es ist aus heutiger Sicht noch nicht absehbar, welche 
Entwicklung die Kurve der an Covid 19 erkrankten 
nehmen wird bzw. wie die Zahlen am Wahltag 
aussehen. Durch Ihre Stimmabgabe mittels Briefwahl 
können Sie sich jedenfalls den Weg ins Wahllokal 
sparen. Die Briefwahlstimmen werden in Rüstorf 
ausgewertet und erfasst, das Wahlgeheimnis bleibt 
jedenfalls gewahrt, dafür sorgen die Mitglieder der 
Wahlbehörden.

Ob persönlich im Wahllokal oder per Briefwahl 
– machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch, 
geben Sie Ihre Stimme ab und gestalten Sie damit 
die Zukunft der Gemeinde Rüstorf und des Landes 
Oberösterreich aktiv mit! 
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